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Zum Widerrufsvorbehalt im
Lichte der Rsp Nach dem Beitrag von Eypeltauer1) soll der

Arbeitgeber insb bei Insolvenzgefahr
Betriebspensionen kürzen oder ruhend stellen können, auch ohne dass ein ausdrücklicher
Widerrufsvorbehalt vereinbart wurde. Dadurch würden Ungerechtigkeiten vermieden. Der
Beitrag stellt die Vorgaben der Rsp für Widerrufsvorbehalte dar und setzt sich mit den
Argumenten Eypeltauers auseinander.

CLEMENS EGERMANN

A. Zum Widerrufsvorbehalt

Ein Widerrufsvorbehalt räumt dem Arbeitgeber ein
Gestaltungsrecht ein, mit dem dieser einseitig An-
sprüche des Arbeitnehmers reduzieren, aussetzen oder
aufheben kann. Der Widerruf ist eine Form der (ne-
gativen) Leistungsbestimmung durch den Leistungs-
verpflichteten. Nach dem BPG dürfen Leistungen
aufgrund dieses Gesetzes nur eingestellt werden,
wenn ua dies in Normen der kollektiven Rechtsgestal-
tung vorgesehen ist oder schriftlich vereinbart wurde
(zB § 6 Abs 1 Z 1, § 6d Abs 1 Z 1, § 8 Abs 1 Z 1
BPG). Angesichts des klaren Gesetzeswortlauts ist
für eine erweiternde Auslegung wie von Eypeltauer an-
geregt kein Raum. Auch die stRsp ist eindeutig: Ent-
hält die Zusage einer Ruhegeldvereinbarung des Ar-
beitgebers keinen Widerrufsvorbehalt, dann darf sie
vom Arbeitgeber bei Fortbestand des Unternehmens
selbst bei einer Verschlechterung der wirtschaftlichen
Lage nicht einseitig abgeändert werden.2) In diesem
Fall kann der Arbeitgeber die Pension nicht einseitig
einschränken oder wegen wirtschaftlicher Schwierig-
keiten widerrufen.3) Ohne Vereinbarung eines Ge-
staltungsrechts kann dieser eine Pensionsvereinba-
rung nicht einseitig abändern, insb nicht an geänderte
wirtschaftliche Verhältnisse anpassen.4) Auch gewal-
tige wirtschaftliche Schwierigkeiten gestatten dem Ar-
beitgeber keine Einschränkung oder Einstellung ver-
einbarter Leistungen. Der OGH ist nicht der Auffas-
sung von Tomandl gefolgt, wonach betriebliche Pen-
sionszusagen stets unter dem rechtsgeschäftlich
bedeutsamen Vorbehalt, dh der Geschäftsgrundlage
ihrer Erfüllbarkeit stünden.5)

B. Zu den Formulierungsvorgaben

Um zusätzlich zum Arbeitsentgelt erbrachten Leis-
tungen die Freiwilligkeit oder Widerruflichkeit zu be-
wahren, gilt außerhalb des BPG, dass Widerrufsvor-
behalte ausdrücklich und für den Arbeitnehmer er-
kennbar und nachvollziehbar formuliert sein müs-
sen.6) Dies gilt insb bei Betriebspensionen. An
Widerrufsvorbehalte ist somit ein strenger Maßstab
anzulegen. Sie sind eng auszulegen.7) Der Grund ist
einfach: Die Arbeitnehmer verzichten in Zeiten der
Konjunktur auf einen vielleicht vorteilhaften Wechsel
des Arbeitsplatzes und erbringen ihre Arbeitsleistung,
auch um eine Betriebspension zu erhalten.8) Ein Wi-
derrufsvorbehalt muss deutlich zum Ausdruck brin-

gen, dass sich ein Arbeitgeber den Widerruf, (vor-
übergehende) Aussetzung oder Einschränkung der
Betriebspension vorbehält. Er wird nur dann Ver-
tragsinhalt, wenn der Arbeitgeber ausreichend deut-
lich darauf aufmerksam macht.9) Der Sache nach ist
ein vereinbarter Widerrufsvorbehalt nichts anderes
als die Vorausvereinbarung einer einseitig vom Ar-
beitgeber bestimmten Schlechterstellung. Das Gebot
enger – also im Zweifel Widerrufsrechte begrenzen-
der – Auslegungen ergibt sich dabei auch aus der Un-
gewöhnlichkeit und im Bereich synallagmatischer
Vereinbarungen aus der grundsätzlichen Bedenklich-
keit der Einräumung solcher einseitigen Gestaltungs-
rechte.

Damit ein Widerrufsvorbehalt wirksam vereinbart
wird, genügt eine ausreichend klare Formulierung.
Die verba legalia des BPG müssen nicht verwendet
werden. Es muss aber klar iSd § 863 ABGB sein, dass
sich eine Partei dem einseitigen Gestaltungsrecht der
anderen Partei unterwirft. Die Rsp hatte bspw fol-
gende Formulierungen zu beurteilen:
& OGH 30. 11. 1988, 9 ObA 507/88 DRdA 1990/

1 (Grillberger): Diese E sah die Formulierung:
„Die Gewährung und Auszahlung der betrieblichen
Rentenzuschüsse erfolgt gegen jederzeitigen Widerruf
und ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches“ als
Widerrufsvorbehalt an.

& OGH 14. 12. 1988, 9 ObA 512/88 DRdA 1990/
8 (Grillberger): In dieser E erachtete der OGH die
Formulierung: „Das Unternehmen behält sich vor,
die Zuschussleistungen zu kürzen oder einzustellen,
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wenn dem Unternehmen die Aufrechterhaltung der
zugesagten Leistungen nicht mehr zugemutet werden
kann“ für ausreichend.

Denkbare Formulierungen sind etwa auch „jederzeit
widerruflich“, „widerrufbar“ und „einstellbar“ (OGH
3. 11. 1999, 9 ObA 170/99m). Gemeinsam ist die-
sen Formulierungen, dass daraus jeweils die mögliche
Entziehbarkeit der Leistung durch rechtsgeschäftli-
ches Handeln hinreichend bestimmt zu entnehmen
ist. Der Hinweis, dass eine Leistung „freiwillig“ er-
bracht wird, kann hingegen idR nicht als allgemeiner
Widerrufsvorbehalt verstanden werden, ebenso wenig
die Erklärung, eine Leistung werde „bis auf weite-
res“10) zugesagt. Angesichts dessen ist die Ansicht, dass
die Wortfolge „nach Maßgabe der Mittel“ keinen allge-
meinen Widerrufsvorbehalt begründet (OGH 4. 8.
2009, 9 ObA 38/09 t), nicht zu beanstanden.

C. Zu den Argumenten Eypeltauers
Wenn Eypeltauer meint, seine extensive Interpreta-
tion zur Zulässigkeit der „Reduktion“ von Betriebs-
pensionen bei Insolvenzgefahr des Arbeitgebers
würde Ungerechtigkeiten vermeiden, weil andernfalls
lediglich die verzichtenden Betriebspensionisten dazu
beitragen, dass der Konkursfall nicht eintritt, wäh-
rend die anderen die Betriebspension in voller Höhe
erhalten, so ist dem rechtspolitisch entschieden zu wi-
dersprechen. Im Betriebspensionsrecht ist die synal-
lagmatische Leistungsbeziehung gelockert. Der Ar-
beitnehmer ist in Bezug auf die Betriebspension be-
sonders schutzwürdig, weil er vorausgeleistet hat
und als Gegenleistung dafür – nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses – Anspruch auf eine Betriebspen-
sion hat.11) Die Betriebspension ist angespartes (the-
sauriertes) Entgelt. Der Arbeitnehmer kann sich nicht
mehr auf die geänderten Umstände einstellen. IdR
hat er seinen Lebensstandard auf die erwartete Zu-
schusspension ausgerichtet und ein geringeres laufen-
des Entgelt erhalten. Ohne ausreichende Vorwarnung
wäre es schlicht unerhört, die Pensionisten trotz der
von ihnen erbrachten Vorleistung einseitig zu belas-
ten.

Aber auch de lege lata ist dem – überspitzt zusam-
mengefassten – Argument, die Rechtsordnung dürfe
nicht vor dem Egoismus einzelner Gläubiger kapitu-
lieren, zu widersprechen: Die Rechtsordnung stellt
kein Instrument bereit, einem Betriebspensionisten
eine Kürzung aufzuzwingen, wenn dies nicht im Vor-
hinein klar vereinbart ist. Außerhalb von Insolvenz-
verfahren ist nach dem Grundsatz pacta sunt servanda
die Zustimmung aller Gläubiger zur allfälligen Re-
duktion ihrer Forderungen erforderlich. Vom Grund-
satz der Einzelverfolgung von Ansprüchen nach dem
Prioritätsprinzip wird nur bei der kollektiven Rechts-
verfolgung im Konkursverfahren mit quotenmäßiger
Befriedigung der Gläubiger eine Ausnahme gemacht.
Dass davon gerade im Betriebspensionsrecht abgegan-
gen werden soll, dafür besteht keine Veranlassung.12)

Auch eine Verpflichtung der Pensionisten, auf
ihre Pension bei drohender Insolvenz nach dem
Grundsatz von Treu und Glauben zu verzichten, ist
in Österreich – anders als allenfalls in Deutschland
gem § 242 BGB – nicht argumentierbar. Der Grund-

satz von Treu und Glauben ist in der Generalklausel
des § 879 ABGB verankert und hat einen deutlich
engeren Anwendungsbereich als in Deutschland.
Die Verweigerung der Zustimmung durch die Pen-
sionisten zu einer Reduktion ihrer Betriebspension
stellt keinen sittenwidrigen Verstoß gegen Treu und
Glauben dar: Da die Pensionisten im Gegenzug für
ihre Pension während ihres aufrechten Dienstverhält-
nisses auf laufendes Entgelt verzichteten, haben diese
gerade keinen Vertrauenstatbestand geschaffen, der
den Arbeitgeber ohne Vereinbarung des Gestaltungs-
rechts zur Reduktion berechtigen würde. Auch ein
Rechtsmissbrauch iSd § 1295 Abs 2 ABGB liegt
nicht vor. Dafür wäre erforderlich, dass ein krasses
Missverhältnis zwischen den von den Rechtsausüben-
den selbst verfolgten eigenen Interessen und den be-
rechtigten Interessen des anderen oder aber schikanö-
ses Verhalten vorliegt. Angesichts der legitimen For-
derungen der Betriebspensionisten, denen eine Pen-
sion ohne Vereinbarung eines Widerrufsvorbehalts
zugesagt wurde, ist weder von einem krassen Missver-
hältnis der Interessen noch von einem schikanösen
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Verhalten zu reden. Selbst im Bereich der gerichtli-
chen Reorganisation, einem Verfahren im Vorfeld
der Insolvenz, muss sich kein einzelner Gläubiger
den Interessen der Mehrheit beugen. § 7 URG sieht
vor, dass sämtliche in den Reorganisationsplan mit-
einbezogenen Personen den sie jeweils betreffenden
Maßnahmen zustimmen müssen.

Eypeltauers These, der Arbeitgeber würde sich
nicht zu Leistungen verpflichten wollen, die zum
Konkurs führen, ist ausschließlich wirtschaftlich mo-
tiviert und hat keine Grundlage im öst Recht.

SCHLUSSSTRICH

Ausgehend vom klaren Gesetzeswortlaut und der
stRsp bedarf es auch im Falle der drohenden Insol-
venz der Vereinbarung eines schriftlichen Wider-
rufsvorbehalts, damit der Arbeitgeber Betriebspen-
sionsleistungen einstellen oder widerrufen kann.
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